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Das Stallion Service Program der NRHA Germany e.V. soll dem Hengstbesitzer helfen, seine Nachwuchspferde - 
gleich welcher Rasse - in der Öffentlichkeit vorzustellen und im sportlichen Vergleich zu präsentieren. Die einbezahlten 
Gelder werden für die NRHA Breeders Futurity (für drei- und vierjährige Pferde) und für das NRHA Breeders Derby (für 
fünf- bis achtjährige Pferde) verwendet. 
 
TEILNAHMEBEDINGUNGEN: 
Teilnahmeberechtigt sind Hengste aller Rassen. 
 

NENNUNG: 
Ab Oktober 2016 steht Ihnen unter www.nrha.de die Nennung für das SSP 2016 zur Verfügung. Die Nennung erfolgt 
online. Alle Hengste müssen bis spätestens 20.09.2017 genannt und einbezahlt sein. Mit der Zusendung der Nennung 

bestätigen Sie, dass Sie das SSP der NRHA Germany e.V. sorgfältig gelesen haben und alle Angaben wahrheitsgetreu 
von Ihnen erfasst wurden. Wir bitten Sie, der Nennung eine Kopie des Originalpapieres des Hengstes beizufügen. Das 
Papier kann via Email, Post oder Fax an die Geschäftsstelle weitergeleitet werden. Nach Zusendung der Nennung an 
die NRHA Germany e.V. wird Ihr Hengst unter Vorbehalt registriert. Die Registrierung wird jedoch erst nach 
vollständiger Bezahlung veröffentlicht und anerkannt. 
 

GEBÜHREN: 
Für die Einzahlung in das SSP 2016 fallen Gesamtgebühren in Höhe von 695,20 EUR an, die sich wie folgt zusammen 

setzen: 
 

450 EUR werden im Folgejahr der Einzahlung (2017) in den Klassen der NRHA Breeders Futurity und in den Klassen 

 des NRHA Breeders Derby ausbezahlt, 
150 EUR werden fünf Jahre vorgetragen für die fünf Jahre spätere NRHA Breeders Futurity  
80 EUR (zzgl. 15,20 EUR MwSt.)  werden für die Verwaltung und Werbung verwendet. 
 

Ausländische Hengstbesitzer zahlen aufgrund anfallender Transaktionsgebühren und erhöhtem Porto eine zusätzliche 
Gebühr von einmalig 10.- EUR pro Nennung. 
 

STARTBERECHTIGUNG: 
Die im SSP Deckjahr (2017) gezeugten Nachkommen sind somit drei- und vierjährig bei der NRHA Breeders Futurity, 
und fünf- bis achtjährig beim NRHA Breeders Derby startberechtigt. Es sind jedoch nur die Nachkommen derjenigen 
Hengste startberechtigt, für welche die vollständige Zahlung der SSP Gebühr erfolgt ist. Des Weiteren startberechtigt 
sind nur die Nachkommen, die im SSP Deckjahr gezeugt wurden. Die Nachkommen aus Nachbedeckungen in einem 
der darauffolgenden Jahre sind ohne erneute Einzahlung des Hengstes nicht startberechtigt. Die NRHA Germany e.V. 
empfiehlt allen Stutenbesitzern, sich vor der Bedeckung Ihrer Stuten in der NRHA Geschäftsstelle über die 
ordnungsgemäße Einzahlung eines Hengstes bzw. die Startberechtigung seiner Nachkommen zu informieren. 
 

ZEITPLAN: 
 

2016 = SSP Jahr (das Jahr in dem der Hengst einbezahlt wird!) 
2017 = SSP Deckjahr 
2018 = Geburtsjahr der Fohlen des SSP Jahres 2016 
2021 = Jahr für die Startberechtigung bei der NRHA Breeders Futurity 3-jährig 
2022 = Jahr für die Startberechtigung bei der NRHA Breeders Futurity 4-jährig 
2023 = Jahr für die Startberechtigung bei der NRHA Breeders Derby 5-jährig 
2024 = Jahr für die Startberechtigung bei der NRHA Breeders Derby 6-jährig 
2025 = Jahr für die Startberechtigung bei der NRHA Breeders Derby 7-jährig 
2026 = Jahr für die Startberechtigung bei der NRHA Breeders Derby 8-jährig 

 

 

FREISTART: 
Für jeden im SSP einbezahlten Hengst, steht dem Hengsteigentümer bei der NRHA Breeders Futurity zu, einen seiner 
Nachkommen startgeldfrei starten zu lassen. Die Judge Fee und sonstige Kosten für die Turniermeldung sind jedoch 
zu zahlen. Dieser Freistart steht nur demjenigen zu, der zum Zeitpunkt der Bedeckung Hengsteigentümer war. 


